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Satzung des Vereins FBI - Ferienbetreuungsini�a�ve Mainz-Süd e.V. in Mainz 

 

§1 Name, Sitz und Geschä�sjahr des Vereins 

(1) Der Verein führt den Namen „FBI –Ferienbetreuungsini�a�ve Mainz-Süd“. 

(2) Er hat seinen Sitz in Mainz und ist unter der Nummer 3618 im Vereinsregister eingetragen. 

(3) Das Geschä�sjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet zum 31. Dezember des glei-
chen Jahres. 

 

§2 Zweck des Vereins 

Der Verein dient ausschließlich und unmitelbar gemeinnützigen und mildtä�gen Zwecken im Sinne des 
Abschnits „Steuerbegüns�gte Zwecke“ der Abgabenordnung und ist selbstlos im Sinne der Abgaben-
ordnung tä�g. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha�liche Zwecke. Mitel des Vereins dürfen 
nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Erträge und in 
ihrer Eigenscha� als Mitglieder auch keine sons�gen Zuwendungen aus Miteln des Vereins. Sie haben 
bei ihrem Ausscheiden, bei Auflösung oder Au�ebung des Vereins keinerlei Anspruch auf das Vereins-
vermögen. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begüns�gt werden. 

 

§3 Aufgaben des Vereins 

(1) Der Verein hat das Ziel, Träger einer in den Stadteilen des Mainzer Südens einzurichtenden Ferien-
betreuung für Schulkinder zwischen 6 und 12 Jahren zu sein und insoweit an der Erfüllung der in § 1 
des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) formulierten Auf-
gaben der Jugendhilfe mitzuwirken. 

(2) Der Verein soll möglichst viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, der Stadteile Mainz-Wei-
senau, -Oberstadt, -Laubenheim und –Hechtsheim sowie möglichst viele der in diesem Raum ansässi-
gen Unternehmen für die Mitgliedscha� im Verein gewinnen. 

(3) Der Verein finanziert die Durchführung seiner Aufgaben durch Beiträge, Umlagen, Spenden und 
andere finanzielle Mitel, soweit sie nicht dem gemeinnützigen Zweck des Vereins widersprechen. 

 

§4 Mitgliedscha� 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juris�sche Person und jedes Unternehmen werden, 
wenn sie bereit sind, die Aufgaben des Vereins ideell zu unterstützen und sich verpflichten, den vom 
Vorstand beschlossenen Beitrag monatlich zu leisten. Die Verpflichtungserklärung erfolgt gegenüber 
dem Vorstand, der über die Aufnahme entscheidet. Der Aufnahmeantrag ist schri�lich und unter An-
gabe des Namens und ggf. des Alters und der Wohnung einzureichen. 
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(2) Die Mitgliedscha� erlischt, wenn nach einmaliger Zahlungserinnerung der Jahresbeitrag nicht in-
nerhalb einer 4-Wochen-Frist beglichen ist. Der Wiedereintrit in den Verein ist jederzeit möglich. 

(3) Der Ausschluss kann vorgenommen werden, wenn ein wich�ger Grund vorliegt. Ausschließungs-
gründe liegen insbesondere vor, wenn Mitglieder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder in 
sons�ger Weise den Interessen des Vereins grob zuwiderhandeln. Vor der Beschlussfassung über den 
Ausschluss ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich per-
sönlich oder schri�lich vor dem Vorstand zu rech�er�gen. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit 
Gründen zu versehen. Ausgeschlossenen Mitgliedern steht 

innerhalb eines Monats das Recht auf Widerspruch gegenüber der Mitgliederversammlung zu. Diese 
entscheidet in ihrer nächsten Sitzung endgül�g. Mit Kenntnis des Mitglieds von der Einleitung des Aus-
schlussverfahrens ruhen die Mitgliedscha�srechte. 

 

§5 Organe 

Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung 

2. der Vorstand. 

 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitgliederversammlung 

Der Mitgliederversammlung obliegen: 

1. die Wahl der Vorstandsmitglieder, 

2. die Entgegennahme des Jahresberichts über die Geschä�sführung und der Jahresrechnung, 

3. die Genehmigung der Jahresrechnung und die Entlastung des Vorstandes, 

4. die Beschlussfassung über Satzungsänderungen, 

5. die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 

6. die Wahl der Prüfer für das jeweils folgende Geschä�sjahr. 

 

§ 7 Sitzungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus sämtlichen Mitgliedern des Vereins. 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich stat. Die Einberufung muss mindes-
tens zwei Wochen vor dem Termin durch eine schri�liche Einladung oder, falls eine E-Mail-Adresse 
bekannt ist, per Mail der oder des Vorsitzenden oder der oder des stellvertretenden Vorsitzenden er-
folgen und die vom Vorstand festzusetzende Tagesordnung enthalten. 

(3) Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen durch den Vorstand einberufen werden, wenn 
dies im Interesse des Vereins liegt, oder schri�lich durch begründeten Antrag durch mindestens ein 
Viertel der Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes verlangt wird. Die 
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außerordentliche Mitgliederversammlung ist spätestens drei Wochen nach Eingang des Antrages ein-
zuberufen. Die Einladung in der in Absatz 2 genannten Form soll zwei Wochen, muss aber spätestens 
eine Woche vorher unter Angabe der Tagesordnung erfolgen. 

(4) Anträge, weitere Angelegenheiten nachträglich auf die mit der Einladung zugegangene Tagesord-
nung zu setzen, sind schri�lich mit einer Frist von drei Tagen vor der Mitgliederversammlung beim 
Vorstand des Vereins einzureichen. Über ihre Behandlung entscheidet die Mitgliederversammlung. 
Werden solche Anträge erst in der Mitgliederversammlung gestellt, bedürfen sie zu ihrer Annahme 
einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen S�mmen. 

(5) Die Mitgliederversammlung wird von der oder dem Vorsitzenden des Vereins, im Falle der Verhinde 
rung von einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. 

(6) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er-
schienenen Mitglieder beschlussfähig. S�mmberech�gt sind alle anwesenden Mitglieder. Die Be-
schlüsse werden, abgesehen von § 11, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen S�mmen gefasst. Bei 
S�mmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

(7) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschri� zu fer�gen, in welche die Beschlüsse wörtlich 
aufzunehmen sind und die von der oder dem Vorsitzenden und dem schri�führenden Mitglied zu un-
terschreiben ist. 

 

§ 8 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus der oder dem Vorsitzenden, der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden 
und mindestens zwei weiteren Mitgliedern. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter der 
oder dem Vorsitzenden oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. 

(3) Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt. Die Wahl erfolgt auf die 
Dauer von zwei Jahren. Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Mitglieder des Vorstandes können sich in dieser Eigenscha� nicht durch andere Personen vertreten 
lassen. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, so hat der Vorstand das 
Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu berufen. Das Amt dieses Vorstandsmitgliedes 
endet mit der nächsten Mitgliederversammlung. 

 

§ 9 Rechte und Pflichten des Vorstandes 

Der Vorstand ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind; insbesondere legt der Vorstand den Mitgliedsbeitrag fest. Er 
hat, soweit ihre Zuständigkeit gegeben ist, der Mitgliederversammlung Beschlussvorschläge zu unter-
breiten. 

 

  



 

4 
 

§ 10 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 

(1) Der Vorstand trit auf Einladung der oder des Vorsitzenden, bei Verhinderung auf Einladung der 
oder des stellvertretenden Vorsitzenden, nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr zusammen. 
Auf Antrag von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern ist der Vorstand einzuberufen. 

(2) Den Vorsitz führt die oder der Vorsitzende im Falle der Verhinderung die oder der stellvertretende 
Vorsitzende. 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. 

(4) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit nach der Zahl der anwesenden Vor-
standsmitglieder. Bei S�mmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(5) Über jede Sitzung ist eine Niederschri� zu fer�gen, in der die Beschlüsse wörtlich aufzunehmen sind 
und die von der oder dem Vorsitzführenden und mindestens einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen 
ist. 

(6) Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand ordnungsgemäß gewählt ist. 

 

§11 Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins 

(1) Eine Änderung der Satzung und die Auflösung des Vereins können nur von einer zu diesem Zweck 
einberufene Mitgliederversammlung beschlossen werden. Der Beschluss über eine Satzungsänderung 
und über die Auflösung des Vereins bedarf einer Mehrheit von zwei Dritel (gesetzlich: drei Viertel) der 
erschienenen Mitglieder. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des bisherigen Zweckes ist das Vermögen dem Förderverein 
Betreuende Grundschule Mainz-Laubenheim e.V. zu übertragen, der es dem satzungsgemäßen Zweck 
entsprechend zu gemeinnützigen oder mildtä�gen Zwecken zu verwenden hat. 

 

Schlussvermerk: 

Diese Version der Satzung trit mit der Mitgliederversammlung vom 14.11.2023 in Kra�. 


